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Gesetzentwurf zum Gasbinnenmarktpaket muss vom Kopf auf die Füße gestellt 
werden! 
 
Anlässlich des heutigen Kabinettsbeschlusses zum „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften zur Umsetzung 
des europäischen Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktpakets“ erklärt Janet Hochi, Geschäfts-
führerin Biogasrat+ e. V.: 

Berlin, den 25.03.2026. Das europäische Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktpaket zielt auf die erfolg-
reiche Defossilisierung des europäischen Gasbinnenmarktes durch grüne Moleküle wie Biomethan. 
Das ist gut für den Klimaschutz und wichƟg für die Stärkung der europäischen Energieunabhängigkeit, 
die essenziell für eine sichere und preisstabile Energieversorgung der europäischen Verbraucher/-in-
nen und der europäischen WirtschaŌ im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor ist. 
 
Der heute beschlossene Gesetzentwurf der Bundesregierung wird dieser Zielsetzung nur unzureichend 
gerecht, da betriebswirtschaŌliche Kostenminimierungen bei den Gasnetzbetreibern zu stark im Fokus 
stehen und die originäre Rolle der Netzbetreiber – als ein Hauptakteur der erneuerbaren Energiewende 
– deutlich vernachlässigt wird. Die Bereitstellung einer funkƟonierenden Netzinfrastruktur ist grundle-
gende Voraussetzung für den erfolgreichen Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien und ent-
scheidet über den Erfolg der Energiewende in Deutschland. Mit den aktuellen Regelungen ist jedoch 
der Weg für einen Infrastrukturabbau vorgezeichnet. Notwendig sind daher folgende Änderungen, die 
die erneuerbare Energiewende voranbringen, dabei die notwendige Planungs- und InvesƟƟonssicher-
heit für die Erzeuger erneuerbarer Gase und für Netzbetreiber schaffen und im Ergebnis für Klima-
schutz sorgen.  
 

1. Der Ausbau und das Entwicklungspotenzial für die Erzeugung erneuerbarer Gase müssen in 
der Netzentwicklungsplanung zwingend mitbetrachtet und als verbindliche poliƟsche Ziele – 
ideologisch unbelastet – formuliert werden. 

2. Die Regelungen der Gasnetzzugangsverordnung für den Gasnetzanschluss von Biomethanan-
lagen müssen vollständig fortgeführt werden, sie bilden die Grundlage für einen erfolgreichen 
Hochlauf der Biomethanerzeugung in Deutschland. Dazu gehören insbesondere der Erhalt des 
vorrangigen Gasnetzanschlusses von Biomethananlagen, der Erhalt der Kostenteilungsrege-
lung (§ 33 GasNZV) für den Netzanschluss und des Einspeisevorrangs sowie die Sicherstellung 
der Verfügbarkeit des Netzanschlusses zu mindestens 96 Prozent. 

3. Anschlusstrennungen von Einspeiseanlagen für erneuerbare Gase von Gasversorgungsnetzen 
dürfen nur als ulƟma raƟo möglich sein frühestens nach Ablauf von 20 Jahren ab Inbetrieb-
nahme des Netzanschlusses und unter der Voraussetzung, dass ein bestäƟgter Netzentwick-
lungsplan oder Verteilernetzentwicklungsplan die dauerhaŌe Außerbetriebnahme des Netzes 
oder Teilen davon vorsieht, weil ein Weiterbetrieb dem Gemeinwohlinteresse widerspricht.  
 

Der Biogasrat+ e. V. ist der Verband für dezentrale erneuerbare Energieerzeugung- und Energieversorgung und vertritt die 
Interessen der führenden Marktteilnehmer der Bioenergiebranche. Im Vordergrund steht dabei die Markt- und Systemin-
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tegration der erneuerbaren Energien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Biogas und insbesondere Biomethan kön-
nen im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor wesentlich dazu beitragen, die klimapolitischen Zielvorgaben zu erfüllen und das 
sozialverträglich, nachhaltig erneuerbar und kosteneffizient. Aus diesem Grund setzt sich der Verband für einen stärkeren 
Einsatz von Biomethan in allen Nutzungspfaden ein, indem rechtliche Rahmenbedingungen optimiert und zugleich Planungs- 
und Investitionssicherheit für die Marktakteure geschaffen werden, um die bestehenden Potenziale der Biogas- und Biome-
thanerzeugung zu heben. 
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